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Was ändert sich? finale Version Änderungsantrag 

Unterhaltsreinigung in den städtischen Ge-
bäuden 
 

--- Unterhaltsreinigung in den städtischen Ge-
bäuden 
 

Antrag der CDU/FDP-Gruppe im Rat 
 

Antrag der CDU/-FDP-Gruppe im Rat 
 

Antrag der CDU-FDP-Gruppe im Rat 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Köhne, 
 
die Gruppe CDU-FDP im Rat der Stadt Laat-
zen bittet Sie, den folgenden Antrag in den 
zuständigen Gremien behandeln zu lassen. 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Köhne, 
 
die Gruppe CDU-FDP im Rat der Stadt Laat-
zen bittet Sie, den folgenden Änderungsan-
trag zur Drucksache 2018/225 in den zu-
ständigen Gremien behandeln zu lassen. 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Köhne, 
 
die Gruppe CDU-FDP im Rat der Stadt Laat-
zen bittet Sie, den folgenden Änderungsan-
trag zur Drucksache 2018/225 in den zustän-
digen Gremien behandeln zu lassen. 
 

1. Die Qualität der laufenden Reinigung in 
städtischen Gebäuden, speziell in Schu-
len wird künftig erheblich verbessert. Da-
zu sind erhöhte Reinigungsstandards und 
Reinigungsintervalle, eine Verbesserung 
des Reinigungsmanagements, eine Stär-
kung der Qualitätskontrollen und eine er-
gänzende fachliche Qualifizierung der 
Hausmeister nötig. Der Einsatz ökologi-
scher Reinigungsmittel ist ebenfalls be-
sonders zu fördern. 

1. Die Qualität der laufenden Reinigung in 
städtischen Gebäuden, speziell in Schu-
len und Kindergärten, wird künftig erheb-
lich verbessert. Dazu sind erhöhte Reini-
gungsstandards und häufigere Reini-
gungsintervalle, insbesondere bei den 
schulischen Toiletten, eine Verbesse-
rung des Reinigungsmanagements, eine 
Verkleinerung der Reinigungsreviere, 
eine Stärkung der Qualitätskontrollen und 
eine ergänzende fachliche Qualifizierung 
der Hausmeister nötig. Der Einsatz ökolo-
gischer Reinigungsmittel ist ebenfalls be-
sonders zu fördern. Aus hygienischen 
Gründen sollte ausreichend Seife und 
Warmwasser für die Nutzer vorhanden 
sein. 

 

1. Die Qualität der laufenden Reinigung in 
städtischen Gebäuden, speziell in Schu-
len und Kindergärten, wird künftig erheb-
lich verbessert. Dazu sind erhöhte Reini-
gungsstandards und häufigere Reini-
gungsintervalle, insbesondere bei den 
schulischen Toiletten, eine Verbesserung 
des Reinigungsmanagements, eine Ver-
kleinerung der Reinigungsreviere, eine 
Stärkung der Qualitätskontrollen und eine 
ergänzende fachliche Qualifizierung der 
Hausmeister nötig. Der Einsatz ökologi-
scher Reinigungsmittel ist ebenfalls be-
sonders zu fördern. Aus hygienischen 
Gründen sollte ausreichend Seife und 
Warmwasser für die Nutzer vorhanden 
sein. 
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2. Die Unterhaltsreinigung in den städti-
schen Gebäuden wird künftig von Fremd-
firmen durchgeführt. Die Auftragsverga-
be/Ausschreibung soll möglichst für ein-
zelne Objekte erfolgen. Neben der Einhal-
tung der Bestimmungen des Niedersäch-
sischen Tariftreue- und Vergabegesetzes 
sind von den Bewerbern noch folgende 
Nachweise abzufordern: 

a) Zusicherung einer eigenen Ob-
jektbetreuung vor Ort; 

b) möglichst ein Firmensitz in der 
Region Hannover; 

c) Referenzen über die einwandfreie 
Objektreinigung in vergleichbaren 
Objekten innerhalb der letzten drei 
Jahre. 

 
 

2. Die Unterhaltsreinigung in den städti-
schen Gebäuden wird künftig in der Al-
bert-Einstein-Schule und im Erich-
Kästner-Schulzentrum von jeweils drei 
städtischen Mitarbeiter/innen und von 
Fremdfirmen durchgeführt. Die Auftrags-
vergabe/Ausschreibung soll möglichst 
für einzelne Objekte erfolgen. Die Be-
schäftigung von zusätzlichem städti-
schem Reinigungspersonal in den 
Grundschulen soll ein halbes Jahr 
nach der Auftragsvergabe geprüft wer-
den. Neben der Einhaltung der Bestim-
mungen des Niedersächsischen Tarif-
treue- und Vergabegesetzes sind von den 
Bewerbern noch folgende Nachweise ab-
zufordern: 

a) Zusicherung einer eigenen Ob-
jektbetreuung vor Ort; 

b) möglichst ein Firmensitz in der 
Region Hannover; 

c) Referenzen über die einwandfreie 
Objektreinigung in vergleichbaren 
Objekten innerhalb der letzten drei 
Jahre. 

2. Die Unterhaltsreinigung in den städti-
schen Gebäuden wird künftig in der Al-
bert-Einstein-Schule und im Erich-
Kästner-Schulzentrum von jeweils drei 
städtischen Mitarbeiter/innen und von 
Fremdfirmen durchgeführt. Die Beschäfti-
gung von zusätzlichem städtischem Rei-
nigungspersonal in den Grundschulen soll 
ein halbes Jahr nach der Auftragsvergabe 
geprüft werden. Neben der Einhaltung der 
Bestimmungen des Niedersächsischen 
Tariftreue- und Vergabegesetzes sind von 
den Bewerbern noch folgende Nachweise 
abzufordern: 

a) Zusicherung einer eigenen Ob-
jektbetreuung vor Ort; 

b) möglichst ein Firmensitz in der 
Region Hannover; 

c) Referenzen über die einwandfreie 
Objektreinigung in vergleichbaren 
Objekten innerhalb der letzten drei 
Jahre. 

 3. Zur Verbesserung der Qualitätskontrol-
le wird ein/e weitere/r Reinigungsmeis-
ter/in eingestellt. 

 

3. Zur Verbesserung der Qualitätskontrolle 
wird ein/e weitere/r Reinigungsmeister/in 
eingestellt. 
 

 
3. Um die Sauberkeit besonders in den 

Schultoiletten weiter zu verbessern wird 
an die Schulen appelliert, auch durch pä-
dagogische Maßnahmen, wie Unterrichts-

3. 4. Um die Sauberkeit besonders in den 
Schultoiletten weiter zu verbessern wird 
an die Schulen appelliert, auch durch pä-
dagogische Maßnahmen, wie Unterrichts-

4. Um die Sauberkeit besonders in den 
Schultoiletten weiter zu verbessern wird 
an die Schulen appelliert, auch durch pä-
dagogische Maßnahmen, wie Unterrichts-
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gespräche zum Thema oder Kontrollgän-
ge durch Schülerinnen und Schüler zu ei-
ner saubereren Schule insgesamt ver-
stärkt beizutragen. 

 

gespräche zum Thema oder Kontrollgän-
ge durch Schülerinnen und Schüler zu ei-
ner saubereren Schule insgesamt ver-
stärkt beizutragen. 

 

gespräche zum Thema oder Kontrollgän-
ge durch Schülerinnen und Schüler zu ei-
ner saubereren Schule insgesamt ver-
stärkt beizutragen. 

 
 5. Die Verwaltung möge prüfen, in wel-

cher Form dem Reinigungspersonal 
Prämien für gute Reinigungsleistungen 
gezahlt werden können. 

 
 

5. Die Verwaltung möge prüfen, in welcher 
Form dem Reinigungspersonal Prämien 
für gute Reinigungsleistungen gezahlt 
werden können. 

 

 


